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Öffentliche Bekanntmachung 
der Gemeinde Kressbronn am Bodensee 

Satzungsbeschluss des Bebauungsplans „Bachtobel – 1. Änderung“ 
(Satzungsbeschluss) 

 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kressbronn a. B. hat in seiner öffentlichen Sitzung am 27. 
September 2023 den Bebauungsplan „Bachtobel – 1. Änderung“ gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 
als Satzung beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich 
bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan „Bachtobel – 1. 
Änderung“ in Kraft.  
 
Jedermann kann den Bebauungsplan, bestehend aus Satzung, Planzeichnungen, textlichen 
Festsetzungen, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung bei der Gemeinde 
Kressbronn a. B., Rathaus, Hauptstraße 19, 88079 Kressbronn a. B., Amt für 
Gemeindeentwicklung und Bauwesen, einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
Falls eine Beratung und Erörterung gewünscht ist, vereinbaren Sie bitte einen Termin. 
 
Der Satzungstext wird ohne zeichnerischen und planerischen Teil, die jederzeit während der 
Öffnungszeiten des Rathauses eingesehen werden können, im Anschluss an diese 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses bekannt gemacht. 
 
Lageplan: 
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Gemarkung: Kressbronn a. B. 
Lage: Friedrichshafener Straße/Tettnanger Straße 
Stand: 12.07.2023 
 
 
Hinweise: 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Vorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen 
hingewiesen. Unbeachtlich werden demnach:  
1.  eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften, 
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und 

3.  nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 






